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Verordnung 
vom 5. April 2011 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
über Massnahmen gegenüber Libyen 

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die 
Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, 
unter Einbezug der aufgrund des Zollvertrages und der Fremdenpolizei-
lichen Vereinbarungen anwendbaren schweizerischen Rechtsvorschriften 
und der Beschlüsse des Rates der Europäischen Union vom 28. Februar 
2011 (2011/137/GASP), 10. März 2011 (2011/156/GASP), 21. März 2011 
(2011/175/GASP) und 23. März 2011 (2011/178/GASP) sowie in Ausfüh-
rung der Resolutionen 1970 (2011) vom 26. Februar 2011 und 1973 (2011) 
vom 17. März 2011 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen verord-
net die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 1. März 2011 über Massnahmen gegenüber Li-
byen, LGBl. 2011 Nr. 81, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abge-
ändert: 
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Art. 1 

Verbot der Lieferung und Beschaffung von Rüstungsgütern und Gütern 
zur internen Repression 

1) Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr von 
Rüstungsgütern aller Art, einschliesslich Waffen und Munition, Militär-
fahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung sowie von 
Zubehör und Ersatzteilen dafür, nach Libyen oder zur Verwendung in 
Libyen sind verboten. 

2) Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr von 
Gütern nach Anhang 1, die zur internen Repression verwendet werden 
können, nach Libyen oder zur Verwendung in Libyen sind verboten. 

3) Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, einschliesslich Fi-
nanzdienstleistungen, Vermittlungsdiensten, technischer Beratung und 
Bereitstellung bewaffneter Söldner, und die Gewährung von Finanzmit-
teln im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Lieferung, der Ausfuhr, 
der Durchfuhr, der Herstellung oder der Verwendung von Gütern nach 
Abs. 1 und 2 sowie mit militärischen Aktivitäten in Libyen sind verboten. 

4) Die Beschaffung, die Einfuhr, die Durchfuhr, die Beförderung und 
die Vermittlung von Rüstungsgütern und Gütern nach Anhang 1 aus 
Libyen sind verboten. 

5) Die Regierung kann, soweit anwendbar in Übereinstimmung mit 
den Beschlüssen des zuständigen Ausschusses des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen, Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 1 bis 4 
bewilligen für: 
a) nichtletales militärisches Gerät, das ausschliesslich für humanitäre 

Zwecke oder Schutzzwecke bestimmt ist; 
b) sonstige Rüstungsgüter und damit zusammenhängende Unterstützung, 

einschliesslich Personal; 
c) Jagd- und Sportwaffen sowie Munition, Zubehör und Ersatzteile dafür. 

6) Die vorübergehende Ausfuhr von Schutzkleidung, einschliesslich 
kugelsicherer Westen und Helme, zur persönlichen Verwendung durch 
das Personal der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder der 
Schweiz, durch Medienvertreter sowie durch humanitäres Personal ist 
von den Verboten nach Abs. 1 bis 3 ausgenommen. 

7) Gesuche um Ausnahmebewilligungen sind bei der Stabsstelle FIU 
einzureichen. 
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8) Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der in Liechtenstein an-
wendbaren schweizerischen Kriegsmaterial-, Güterkontroll- und Embar-
gogesetzgebung. 

Art. 2 

Massnahmen betreffend Luftverkehr 

1) Der liechtensteinische Luftraum ist gesperrt für Luftfahrzeuge, die: 
a) im libyschen Luftfahrzeugregister eingetragen sind; oder 
b) sich im Eigentum befinden oder betrieben werden von: 

1. natürlichen Personen libyscher Staatsangehörigkeit; 
2. juristischen Personen mit Sitz in Libyen. 

2) Die Regierung kann in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des 
zuständigen Ausschusses des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
Ausnahmen gewähren. Entsprechende Gesuche sind beim Amt für Han-
del und Transport einzureichen. 

3) Die Regierung kann Notlandungen erlauben. 

Art. 3 Abs. 3 und 4 

3) Die Regierung kann, soweit anwendbar nach Meldung an den zu-
ständigen Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und in 
Übereinstimmung mit den Beschlüssen dieses Ausschusses, Zahlungen 
aus gesperrten Konten, Übertragungen gesperrter Vermögenswerte sowie 
die Freigabe gesperrter wirtschaftlicher Ressourcen ausnahmsweise be-
willigen zur: 
a) Vermeidung von Härtefällen; 
b) Erfüllung bestehender Verträge; oder 
c) Wahrung liechtensteinischer Interessen. 

4) Aufgehoben 
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Art. 5 Abs. 3 Bst. b 

3) Sie kann für natürliche Personen nach Anhang 5 Ausnahmen ge-
währen: 
b) zwecks Teilnahme an internationalen Konferenzen oder an einem 

politischen Dialog betreffend Libyen; oder 

Art. 6 Abs. 1a 

1a) Das Amt für Handel und Transport überwacht die Massnahmen 
betreffend Luftverkehr nach Art. 2. Es prüft insbesondere die Gesuche 
um Ausnahmebewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Kon-
sultation weiterer betroffener Stellen - mit ihrer Empfehlung an die Re-
gierung weiter. 

Art. 8 Abs. 1 

1) Wer gegen Art. 1, 2, 3, 4a oder 5 verstösst, wird nach Art. 10 ISG 
bestraft, soweit nicht Strafbestimmungen der in Liechtenstein anwendbaren 
schweizerischen Kriegsmaterial-, Güterkontroll- und Embargogesetzge-
bung zur Anwendung gelangen. 

II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 


